
Satzung ab 2025

beschlossen Mitgl. -

versammlung 2025

Satzung ab 2026

nur Änderungen zur Satzung 

2025

§ 17 Geschäftsanteile und 

Geschäftsguthaben   

1. Der Geschäftsanteil beträgt 300,00 EUR.

2. Mit Erwerb der Mitgliedschaft ist jedes 

Mitglied verpflichtet, sich mit  einem Anteil zu 

beteiligen  (mitgliedschaftsbegründender 

Pflichtanteil).                                                   

Jedes Mitglied, dem eine Wohnung überlassen 

wird oder überlassen worden ist, hat einen 

angemessenen Beitrag zur Aufbringung der 

Eigenleistung durch Beteiligung mit 

nutzungsbezogenen Pflichtanteilen zu 

übernehmen. Die Beteiligung erfolgt nach 

Maßgabe der Anlage. Über Änderungen der 

Anlage entscheidet der Aufsichtsrat.   

2. Mit Erwerb der Mitgliedschaft ist jedes 

Mitglied verpflichtet, sich mit  einem Anteil zu 

beteiligen  (mitgliedschaftsbegründender 

Pflichtanteil).                                                   

Jedes Mitglied, dem eine Wohnung überlassen 

wird oder überlassen worden ist, hat einen 

angemessenen Beitrag zur Aufbringung der 

Eigenleistung durch Beteiligung mit 

nutzungsbezogenen Pflichtanteilen zu 

übernehmen. Die Beteiligung erfolgt nach 

Maßgabe der Anlage. Über Änderungen der 

Anlage entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 22 Leitung und Vertretung der 

Genossenschaft   

§ 22 Leitung und Vertretung der 

Genossenschaft

1. Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter 

eigener Verantwortung. Er hat nur solche 

Beschränkungen zu beachten, die Gesetz und 

Satzung festlegen.

1. Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter 

eigener Verantwortung. Er hat nur solche 

Beschränkungen zu beachten, die Gesetz und 

Satzung festlegen.

2. Die Genossenschaft wird durch ein 

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem 

anderen Vorstandsmitglied oder in 

Gemeinschaft mit einer vom Aufsichtsrat 

bestimmten Person vertreten. Einzelne oder 

alle Vorstandsmitglieder können durch 

Beschluss des Aufsichtsrates vom Verbot der 

Mehrfachvertretung nach § 181, zweiter Fall 

BGB befreit werden.

2. Die Genossenschaft wird durch ein 

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem 

anderen Vorstandsmitglied vertreten.  Einzelne 

oder alle Vorstandsmitglieder können durch 

Beschluss des Aufsichtsrates vom Verbot der 

Mehrfachvertretung nach § 181, zweiter Fall 

BGB befreit werden.

Das Registergericht hatte Bedenken zum § 17 und § 22 der Neugefaßten Satzung aus dem Jahr 

2025.

Daher wurde diese Paragraphen noch einmal überarbeitet und steht nun zur

Mitgliederversammlung am 20. Juni 2026 zur Abstimmung



3. Vorstandsmitglieder zeichnen für die 

Genossenschaft, indem sie der Firma der 

Genossenschaft oder der Benennung des 

Vorstandes ihre Namensunterschrift beifügen. 

Die vom Aufsichtsrat bestimmte Person 

zeichnet in der Weise, dass sie der Firma ihrem 

Namen einen die Bevollmächtigung 

andeutenden Zusatz beifügt.

3. Vorstandsmitglieder zeichnen für die 

Genossenschaft, indem sie der Firma der 

Genossenschaft oder der Benennung des 

Vorstandes ihre Namensunterschrift beifügen. 

4. Ist eine Willenserklärung gegenüber der 

Genossenschaft abzugeben, so genügt die 

Abgabe gegenüber einem Vorstandsmitglied.

4. Ist eine Willenserklärung gegenüber der 

Genossenschaft abzugeben, so genügt die 

Abgabe gegenüber einem Vorstandsmitglied.

5. Zur Gesamtvertretung befugte 

Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen 

zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder 

bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. 

Das gilt sinngemäß für Vorstandsmitglieder, die 

in Gemeinschaft mit einer vom Aufsichtsrat 

bestimmten Person die Genossenschaft 

vertreten.

5. Zur Gesamtvertretung befugte 

Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen 

zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder 

bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. 

6. Der Vorstand führt die Geschäfte der 

Genossenschaft aufgrund seiner Beschlüsse, 

die mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

zu fassen sind. Er ist mit mehr als der Hälfte 

seiner Mitglieder beschlussfähig.  

6. Der Vorstand führt die Geschäfte der 

Genossenschaft aufgrund seiner Beschlüsse, 

die mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

zu fassen sind. Er ist mit mehr als der Hälfte 

seiner Mitglieder beschlussfähig. 

7. Beschlüsse des Vorstandes können auch 

schriftlich oder im Wege von 

Fernkommunikationsmedien (beispielsweise 

per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz), auch 

ohne Einberufung einer Sitzung, gefasst 

werden, wenn kein Vorstandsmitglied diesem 

Verfahren unverzüglich widerspricht.  

7. Beschlüsse des Vorstandes können auch 

schriftlich oder im Wege von 

Fernkommunikationsmedien (beispielsweise 

per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz), auch 

ohne Einberufung einer Sitzung, gefasst 

werden, wenn kein Vorstandsmitglied diesem 

Verfahren unverzüglich widerspricht.

8. Niederschriften über Beschlüsse sind von 

allen beteiligten Vorstandsmitgliedern zu 

unterschreiben.  Die Vollständigkeit und 

Verfügbarkeit der Niederschriften sind 

sicherzustellen.  

8. Niederschriften über Beschlüsse sind von 

allen beteiligten Vorstandsmitgliedern zu 

unterschreiben.  Die Vollständigkeit und 

Verfügbarkeit der Niederschriften sind 

sicherzustellen.

9. Der Vorstand gibt sich eine 

Geschäftsordnung Sie ist von jedem Mitglied 

des Vorstandes zu unterschreiben.

9. Der Vorstand gibt sich eine 

Geschäftsordnung Sie ist von jedem Mitglied 

des Vorstandes zu unterschreiben.



10. Die Mitglieder des Vorstandes nehmen 

gemäß § 27 Abs. 2 an den Sitzungen des 

Aufsichtsrates teil, soweit nicht durch 

besonderen Beschluss des Aufsichtsrates die 

Teilnahme ausgeschlossen wird. In den 

Sitzungen des Aufsichtsrates hat der Vorstand 

die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche 

Angelegenheiten zu erteilen. Bei der 

Beschlussfassung des Aufsichtsrates haben die 

Mitglieder des Vorstandes kein Stimmrecht.  

10. Die Mitglieder des Vorstandes nehmen 

gemäß § 27 Abs. 2 an den Sitzungen des 

Aufsichtsrates teil, soweit nicht durch 

besonderen Beschluss des Aufsichtsrates die 

Teilnahme ausgeschlossen wird. In den 

Sitzungen des Aufsichtsrates hat der Vorstand 

die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche 

Angelegenheiten zu erteilen. Bei der 

Beschlussfassung des Aufsichtsrates haben die 

Mitglieder des Vorstandes kein Stimmrecht.  


